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Botschaft zuhanden der Generalversammlung 
 
 

VSEG-Budget 2022 und VSEG-Jahresbeiträge 2023 –  
Genehmigung 
 

Das Budget wird jeweils an der Generalversammlung für das bereits angelaufene Jahr ge-

nehmigt. Die ersten fünf Monate im Geschäftsjahr 2022 haben gezeigt, dass das Arbeits-

volumen des Vorstands und der Geschäftsstelle gegenüber dem Jahr 2021 weiterhin hoch 

ist. Dies ist auf die sehr grosse Geschäftslast (Steuerpolitik, Alterspolitik, Familienpolitik etc.) 

zurückzuführen. Zudem wird für den Herbst 2022 wiederum ein Re-Start der Corona-

Pandemie erwartet. 

 

Im Speziellen ist jedoch für das Budget 2022 zu erwähnen, dass die nun bereits seit längerer 

Zeit angekündigten Projekte in der Alters- und Familienpolitik zur Realisierung anstehen. Im 

Zuge der bereits vollzogenen Aufgabenentflechtung im Sozialbereich wurde beschlossen, 

dass der Alters- und Familienbereich (familienexterne Kinderbetreuung) als kommunale Leis-

tungsfelder in den Verantwortungsbereich der Gemeinden überführt werden. Im Jahr 2022 

werden nun zwei Grossprojekte in Anlauf genommen. Hierbei handelt es sich um das Projekt 

„Altersstrategie 2030 Kanton Solothurn/Altersleitbild“ sowie die Einführung der Plattform Ki-

Bon (subjektfinanzierte Kinderbetreuung). Der VSEG-Vorstand hat hierfür die entsprechen-

den Projektkredite von Fr. 50‘000.00 (KiBon) und Fr. 40‘000.00 (Altersleitbild) zu Lasten der 

Jahresrechnung 2022 bewilligt.  

 

Im Zuge der Auflösung der CM-Stelle im Jahr 2019 hat man bereits signalisiert, dass die 

Übertragung des Eigenkapitals der CM-Stelle an den VSEG für ausserordentliche Projekte 

einzusetzen ist. Im Jahr 2022 fallen nun gerade zwei Gross-Projekte an, die das Budget auf 

den ersten Blick überstrapazieren. Das ausgewiesene Defizit von Fr. 94‘600.00 kann jedoch 

problemlos mit dem vorhandenen Eigenkapital von rund Fr. 355‘000.00 getragen werden. 

 

Die übrigen Aufwendungen und Erträge werden sich in etwa im selben Rahmen wie im Vor-

jahr bewegen. Das Budget 2022 resultiert mit einem begründeten Aufwandüberschuss von 

Fr. 94‘600.00. Die beiden letzten Jahre haben gezeigt, dass sich die Aktivitäten des VSEG-

Verbands sehr stark verändert haben. Die direkte Einflussnahme sowie die sehr starke Prä-

senz der VSEG-Vertretungen in den kantonalen Arbeitsgruppen und Fachkommissionen bei 

praktisch sämtlichen Projekt- und Gesetzesvorlagen sowie die sonstigen Aufwendungen 

können mit den aktuellen Verbandsbeiträgen von Fr. 1.20 pro Einwohner/in so getragen 

werden. Es ist aber anzumerken, dass weitere Grossprojekte wie die Aufgaben- und Finan-

zierungsentflechtung etc. beim VSEG zur Behandlung bzw. Bearbeitung anstehen. Ebenso 

wurde nun die langersehnte neue Sozialpräsidiumskonferenz ins Leben gerufen.  
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Auch in diesem Bereich erwarten wir eine weitere Aufwandsteigerung. Diese Projektinvestiti-

onen wie auch die Zusatzaufwendungen für den Vorstand und die Geschäftsstelle sollen sich 

zu Gunsten der Einwohnergemeinden auswirken können. 

 

Beschlussesentwurf 

Der VSEG-Vorstand hat das Budget 2022 sowie die Beibehaltung des Mitgliederbeitrags von 

aktuell Fr. 1.20 pro Einwohner/in genehmigt und mit folgendem Beschlussesentwurf zuhan-

den der Generalversammlung verabschiedet: 

 

Der Generalversammlung wird beantragt: 

 

1. Das Budget 2022 ist mit einem ausgewiesenen Aufwandüberschuss von Fr. 94‘600.00 

zu genehmigen. 

 

2. Der VSEG-Beitrag pro Einwohner/in für das Jahr 2023 ist beizubehalten bzw. auf 

Fr. 1.20 pro Einwohner/in festzulegen. 

 

 

Obergerlafingen, 12. Mai 2022/BLUM 

 

 

VERBAND SOLOTHUNER EINWOHNERGEMEINDEN 

Der Präsident Der Geschäftsführer 

 

sig. Roger Siegenthaler sig. Thomas Blum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen 

• Budget 2021 



Verband Solothurner Einwohnergemeinden

Budget 2022

Rechnung 2021 Budget 2021 Budget 2022

AUFWAND

400 Entschädigung Präsidium 10’000.00 10’000.00 10’000.00

402 Spesen Geschäftsleitung 0.00 0.00 0.00

403 Sitzungen / Spesen Vorstand 28’448.00 35’000.00 30’000.00

404 Entschädigung Funktionäre 2’150.00 3’000.00 3’000.00

408 AHV-Beiträge 0.00 100.00 100.00

409 Unfallversicherungsbeiträge 0.00 0.00 0.00

410 Dienstleistungen Geschäftsstelle (inkl. MwSt.) 243’455.40 215’000.00 240’000.00

411.1 Dienstleistungen Beitragsinkasso 13’737.00 15’000.00 15’000.00

411.2 Dienstleistungen CM-Stelle 0.00 0.00 0.00

412 Dienstleistungen Dritte/Fachberater 6’061.85 10’000.00 10’000.00

413 Dienstleistungen KiBon (Einführung/Umsetzung) 0.00 0.00 50’000.00

414 Dienstleistungen Altersplanung/Altersstrategie 0.00 0.00 40’000.00

450 Büromaterial / Drucksachen / Aktenversände 15’462.60 15’000.00 15’000.00

451/452/454 Post-, Bank- und Telefonspesen 2’554.06 3’500.00 3’500.00

453 Kommunikation + Internet + Newsletter+Standpunkte 13’154.35 12’000.00 12’000.00

455 Generalversammlung 0.00 5’000.00 5’000.00

470 Geschenke, Preise 0.00 500.00 500.00

460 Mitgliedschaften 970.00 500.00 1’000.00

480 Verbandsanlässe / Info-Veranstaltungen / Vorstandssitz. 5’232.35 8’000.00 8’000.00

490 Spesen Geschäftsführung 3’049.00 3’000.00 3’000.00

499 Ertragsüberschuss 2’984.99 8’950.00

Summe AUFWAND 347’259.60 344’550.00 446’100.00

ERTRAG

600 Beiträge Aktivmitglieder 334’359.60 334’000.00 338’000.00

620 Dienstleistungsertrag 12’900.00 10’000.00 13’000.00

640 Zinsertrag brutto 0.00 50.00 0.00

650 Sonstiger Ertrag 0.00 500.00 500.00

690 Aufwandüberschuss 0.00 0.00 94’600.00

Summe ERTRAG 347’259.60 344’550.00 446’100.00


